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Inkrafttreten:

..............................

Gesetz

vom 13. November 2009

zur Änderung des Energiegesetzes

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrates vom 29. September 2009;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Energiegesetz vom 9. Juni 2000 (SGF 770.1) wird wie folgt geändert:

Art. 5 Abs. 4, 5 und 6 (neu)
4 Für alle ihre neuen Gebäude, die nach Inkrafttreten dieser Bestimmung 
gebaut werden, benutzen der Staat und die Gemeinden CO2-neutrale 
Mittel zur Wärmeproduktion für Heizung und Warmwasser.
5 Falls eine CO2-neutrale Wärmeproduktion technisch, wirtschaftlich 
oder ökologisch nicht möglich ist, muss eine gleichwertige Kompensa-
tion vorgenommen werden. Diese besteht vorrangig in der Sanierung der 
Wärmeproduktion eines bestehenden Gebäudes, das eine fossile Ener-
giequelle benutzt, oder in Massnahmen zur Reduktion des Wärmebe-
darfs eines oder mehrerer Gebäude.
6 Für ihren eigenen Elektrizitätsverbrauch werden die Gebäude des 
Staats und der Gemeinden von den Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men schrittweise mit grünem Strom versorgt, der im Kanton produziert 
wird und das Label Naturemade Star oder ein gleichwertiges Label 
trägt.
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Art. 2
1 Der Staatsrat setzt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest.
2 Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum.

Der Präsident:	 Die Generalsekretärin:

P.-A. PAGE	 M. HAYOZ


